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Fachtagung über Arbeitsschutz
Dr. LUTZ WIENHOLD,
Stellvertreter des Direktors des Zentralinstituts 
für Arbeitsschutz Dresden

Am 19. und 20. März 1985 fand in Dresden die 9. Fachtagung 
zu dein Thema „Erhöhung des Niveaus der Arbeitssicherheit 
— ein Gründen 1 iegen der sozialistischen Gesellschaft“' statt, 
die das Zentral!nstitut für Arbeitsschutz (ZIAS) im Zusam
menwirken mit der Forschungsgemeinschaft Arbeitsschutz, 
der Gesellschaft für Arbeitshygiene und Arbeitsschutz der 
DDR und der AG (Z) Arbeitsschutz beim Präsidium der 
Kammer der Technik vorbereitet hatte. Mehr ails 1 000 Spe
zialisten aus Betrieben und Kombinaten sowie Mitarbeiter 
der staatlichen und gewerkschaftlichen Organe erhielten auf 
dieser Tagung vielseitige Informationen für ihre praktische 
Tätigkeit und berieten gemeinsam über die Aufgaben, die 
sich auf dem Gebiet des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 
in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED ergeben.

Der Staatssekretär für Arbeit und Löhne, W. B e y r e u -  
t h e r ,  ging in seinem Referat von der positiven Bilanz bei 
der Gestaltung der Arbeitsbedingungen, der Beseitigung von 
Arbeitserschwernissen und der Senkung der Anzahl der Ar
beitsunfälle aus und hob dabei besonders die Bedeutung 
langfristiger Konzeptionen zur Gewährleistung der Ar
beitssicherheit für die Leitungstätigkeit sowie die Mitwir
kung der Werktätigen in den Betrieben hervor. Er orientierte 
auf aktuelle Schwerpunkte, die auf die weitere Erhöhung der 
Arbeitssicherheit in allen Bereichen der Volkswirtschaft ge
richtet sind.l

Danach sprach vor dem Plenum der Fachtagung der Leiter 
des Staatlichen Amtes für Technische Überwachung, K.-H. 
K u n t s c h e ,  über dos erreichte höhere Niveau der Arbeits
und Produktionssicherheit bei überwachungspflichtigen An
lagen und lenkte die Aufmerksamkeit vor allem auf diejeni
gen Bereiche, in denen es noch weiterer Anstrengungen be
darf. Das betreffe u. a. das sichere Betreiben von Kesselan
lagen, von fördertechnischen Anlagen (besonders bei der 
Waggonbe- und -entladung mit Krananlagen) sowie von 
elektrotechnischen Schaltanlagen. Hier sei die Projektierung 
und Montage von Steuersystemen und die Schutztechnik für 
die weitere Erhöhung der technischen Sicherheit und der 
technologischen Ordnung von großer Bedeutung. Eis komme 
darauf an, daß alle Leiter und leitenden Mitarbeiter in allein 
Wirtschaftseinheiten ihre gesetzlich festgelegte Verantwor
tung für den störungsfreien Einsatz der Anlagen uneinge
schränkt wahrnehmen und auf die Einhaltung der Rechtsvor
schriften und betrieblichen Regelungen achten.2

Über aktuelle Aufgaben zur Gewährleistung des Brand
schutzes in der Volkswirtschaft informierte Generalmajor 
H. P o h l ,  Leiter der Hauptabteilung Feuerwehr im Mini
sterium des Innern. Auch wenn eine explosionsartige Steige
rung der Brandschäden, wie sie in den letzten 10 bis 15 Jah
ren in vielen Ländern der Welt zu beobachten ist, in der DDR 
verhindert werden konnte, gewinne der vorbeugende Brand
schutz durch den wachsenden Wert der Broduktionsanlagem, 
neue Bedingungen infolge des Einsatzes moderner Materialien 
mit veränderten Eigenschaften sowie durch die umfangrei
chere Verflechtung der Betriebe im Rahmen der Volkswirt
schaft eine zunehmende Bedeutung. Stabile Voraussetzungen 
zur dauerhaften Gewährleistung des Brandschutzes seien ver
stärkt in den produktionsvorbereitenden Bereichen weiter
zuentwickeln und durch den gesamten Aus- und Weiterbil
dungsprozeß der Werktätigen zu sichern. Jeder Leiter habe 
seine Verantwortung im Brandschutz konsequent wahrzuneh
men, überall ein straffes Betriebsregime zu sichern und un
duldsam gegenüber Verstößen gegen Brandschutzbestimmun
gen zu sein.1 2 3

Zum Anteil der Gewerkschaften an der weiteren Verbes
serung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sprach der Lei
ter der Abteilung Arbeitsschutz des FDGB-Bundesvorstandes, 
H. W i 11 i m. Das Tempo der jährlichen Senkung der Unfali- 
häufigkeit sei seit 1950 kontinuierlich beschleunigt worden 
und habe 1984 erstmals 5,1 Prozent erreicht. Zu diesem guten 
Ergebnis habe auch das Bestreben der Gewerkschaften bei
getragen, den Arbeitsschutz in den sozialistischen Wettbe
werb zunehmend konkreter einzubeziehen. Es genügt nicht, 
wenn in Wettbewerbsverpflichtungen nur unverbindliche 
Feststellungen zur Erhöhung des Niveaus der Arbeitssicher
heit enthalten sind. Untersuchungen der Gewerkschaften zur 
Einbeziehung von Neuerern in die Lösung von Aufgaben des 
Gesundheits- und Arbeitsschutzes sowie Brandschutzes in 
300 Betrieben zeigen, daß hierbei wertvolle Potenzen genutzt

werden. Von 20 000 Neuerungen hatten 78 Prozent unmittel
bar und mittelbar Wirkungen auf die Verbesserung der Ar
beitsbedingungen. Eis habe sich bewährt, wenn Neuereraktivs 
eng mit den Arbeitsschutzkommissionen Zusammenarbeiten. 
Die Gewerkschaftsleitungen und Arbeitsschutzfunktionäre 
werden auch weiterhin dazu beitragen, daß die sozialistische 
Gesetzlichkeit auf diesem Gebiet konsequent durchgesetzt 
wird. Diesem Ziel dienen langfristige Führungskonzeptionen, 
mit denen auch das sozialistische Rechtsbewußtsein gefördert 
werde.

Nach den Referaten und Beratungen im Plenum der Fach
tagung standen in drei Arbeitskreisen folgende Schwerpunkte 
zur Diskussion:
— Gewährleistung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes so

wie Brandschutzes bei der Modernisierung der Grund
mittel, insbesondere beim Eigenbau von Rationalisierungs
mitteln,

— Einbeziehung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes in die 
Leitungstätigkeit in Kombinaten und Betrieben,

— Durchsetzung des arbeifssdiutzgerechten Verhaltens im 
Betrieb.
Über einige bemerkenswerte Darlegungen soll nachstehend 

auszugsweise informiert werden.
Die mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt ge

stiegenen Anforderungen an betriebliche Dokumente des Ar
beitsschutzes waren ein wesentlicher Ausgangspunkt für 
theoretische und praktische Erörterungen zur Leitungstätig
keit auf diesem Gebiet. Dazu erklärte Dr. L. W i e n h o l d  
(ZIAS), daß die Vorschriften über die Schutzgüte die Einhal
tung technischer und technologischer Forderungen in betrieb
lichen Regelungen mitbestimmen. Die staatlichen Standards 
des Gesundheits- und Arbeitsschutzes verzichten immer 
mehr auf Detailforderungen und formulieren Schutzziele. Es 
seien Werkstandards für Qualität (WSQ) eingeführt worden, 
die spezielle Forderungen zur Gewährleistung der Arbeits- 
Sicherheit enthalten. Die Qualität betrieblicher Regelungen 
im Arbeitsschutz werde erhöht, wenn die Rangfolge der Maß
nahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit nach § 3 
ASVO konsequent beachtet wird und wenn spezielle Forde
rungen zum Arbeitsschutz in den verschiedenen betrieblichen 
Regelungsarten (technologische Vorschriften, Bedienanlei
tungen usw.) integriert sind. Wie diese Forderungen in der 
Praxis umgesetzt werden, darüber berichtete P. Z s c h o c k e  
(AG [BJ Arbeitsschutz der KdT, Leipzig). Für die Erarbei
tung solcher Betriebsdokumente sei die Zusammenarbeit mit 
den Werktätigen aus den jeweiligen Bereichen wichtig. So 
werde streng darauf geachtet, daß die Zuordnung von Auf
gaben genau der festgelegten Verantwortung entspricht.

Die Stellung des arbeitsschutzgerechten Verhaltens inner
halb der Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicher
heit war ein weiterer wichtiger Diskussionspunkt. Prof. Dr. 
H. R e h t a n z  (Direktor des ZIAS) orientierte darauf, ar
beitsschutzgerechtes Verhalten als eine Aktion der Leiter und 
der Werktätigen ohne Leitungsfunktion zu betrachten, um im 
gesamten Reproduktionsprozeß die Arbeitssicherheit dufchzu- 
setzen. Auch hinsichtlich spezieller Verhaltensregeln gebe es 
Leitungsaufgaben (wie z. B. klare Formulierung der Anfor
derungen an die Werktätigen, Gestaltung der Technik und 
Organisation), die auf die Befähigung und Motivierung der 
Werktätigen zur Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen ge
richtet sind.

Für die Vermeidung von Fehlhandlungen mit Unfallfol
gen wurden die Gestaltung sicherer Arbeitsbedingungen ge
mäß § 3 Abs. 1 und 2 ASVO, die kontrollierende Überprü
fung der Arbeitsaufgaben und ihrer Ausführungsbedingun
gen hinsichtlich ihrer Anforderungshöhe und der Erfüllbar
keit, die Erhöhung und Überwachung der Funktionssieher- 
heit technischer Anlagen und die Durchsetzung von spezifi
schen (leistungsunabhängigen) Forderungen hinsichtlich der 
Einhaltung von Geboten und Verboten beraten.

L . M i n a r i k o v a  (VEB Mikromat, Dresden) sprach über 
die Befähigung der Leiter von Produktionskollektiven zur 
Wahrnehmung der Verantwortung im Gesundheits-, Arbeits
und Brandschutz. Ausgehend von § 201 AGB und § 1 ASVO 
berichtete er über Erfahrungen bei der Einbeziehung des Ar
beitsschutzes in die operative Leitungstätigkeit. Dabei ging 
er auf monatliche Anleitungen aller Meister, Schichtleiter und 
Brigadiere durch den Sicherheits- und Brandschutzinspektor 
sowie auf eine komplexe Auswertung von Arbeitsunfällen,

Fortsetzung auf S. 300

1 Vgl. dazu den Beitrag von W. Beyreuther in diesem Heft, S. 269 ff.
2 Vgl. K.-H. Kuntsche, „Kontrolle und Überwachung der technischen 

Sicherheit in der Volkswirtschaft“, NJ 1984, Heft 4, S. 156.
3 Vgl. dazu auch H. Pohl, „Umfassende Gewährleistung des Brand

schutzes in der Volkswirtschaft“, NJ 1984, Heft 4, S. 156.


